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Vorwort

Liebe Träger, pädagogische Fachkräfte, Lehrerinnen und Lehrer,

nach einem intensiven Diskussionsprozess, unter Einbeziehung von Wissenschaft und Praxis der 
Tageseinrichtungen für Kinder und der Grundschulen, legen das Ministerium für Generationen, 
Familie, Frauen und Integration und das Ministerium für Schule und Weiterbildung hiermit den 
Entwurf „Grundsätze zur Bildungsförderung für Kinder von 0 bis 10 Jahren“ vor. Diese Grundsätze 
stellen eine fachliche Grundlage für alle Beteiligten dar, die mit der Bildung, Erziehung und Betreu-
ung von Kindern betraut sind. Sie sollen dazu beitragen, ein gemeinsames Bildungsverständnis im 
Elementar- und Primarbereich zu entwickeln, umzusetzen und auszubauen. Die Grundsätze sollen 
bis zum Ende des Jahres 2011 in der Praxis erprobt werden, mit dem Ziel, Schritte zur Umsetzung 
zu entwickeln und Erkenntnisse zu gewinnen, die für eine verbindliche Einführung ab 2012 von Be-
deutung sind. 

Der Stellenwert früher Bildung, Erziehung und Betreuung ist in den letzten Jahren auch in der 
Öffentlichkeit immer deutlicher geworden. Umfassende Bildungsförderung von Anfang an ist die 
Grundlage dafür, jedem Kind die Chance zu geben, seine Interessen und Fähigkeiten optimal zu 
entfalten und somit gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. 

Kindertageseinrichtungen und Grundschulen im Primarbereich haben unterschiedliche Aufträge, 
arbeiten unter verschiedenen rechtlichen und strukturellen Voraussetzungen und unterscheiden 
sich in ihrer fachlichen Ausrichtung. Dennoch sollen in den einzelnen Kapiteln der vorliegenden  
Grundsätze erkennbare verbindende Elemente einen gemeinsamen Blick auf das Kind ermög-
lichen. Wichtig ist dabei, das Kind in seiner jeweils individuellen Situation und in seinen sozialen 
Bezügen zu sehen, seine Wissbegierde und Neugier aufzugreifen bzw. zu wecken und weiter zu 
fördern. Die Aktivitäten und Konzepte der beiden Institutionen müssen miteinander verknüpft 
werden, um eine Kontinuität in den Bildungsprozessen der Kinder zu erreichen und gelingende 
Übergänge zu gestalten. 

Der Entwurf dieser Grundsätze konnte nur durch das intensive Mitwirken von Vertreterinnen und 
Vertretern der Träger, der Kindertageseinrichtungen und des Schulbereichs zustande kommen, 
die in Workshops wesentliche Beiträge eingebracht haben. Unser herzlicher Dank gilt allen an 
diesem Prozess beteiligten Personen, Institutionen und Organisationen für ihr Engagement. 
Besonders bedanken wir uns bei den wissenschaftlichen Experten, die uns bei der Erstellung 
beraten haben, Frau Professorin Dr. Nadia Kutscher, Frau Professorin Dr. Petra Hanke und Herr 
Professor Dr. Rainer Dollase.
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Diese fachliche Orientierung bietet in den nächsten zwei Jahren eine Grundlage, in der Förderung 
der Kinder im Elementar- und Primarbereich zusammen zu arbeiten und das gemeinsame Bil-
dungsverständnis zu präzisieren. Ausgewählte Grundschulen, Förderschulen und Kindertages-
einrichtungen werden die Umsetzung verbindlich erproben. Wir laden aber alle Einrichtungen 
und Schulen dazu ein, für sich vor Ort ebenfalls entsprechende Möglichkeiten der Umsetzung zu 
realisieren und die pädagogischen Schwerpunkte der Grundsätze für ihre alltägliche Arbeit zu 
reflektieren. Die Landesregierung setzt dabei auf Freiwilligkeit und Kooperationsbereitschaft der 
Fachkräfte, Lehrkräfte und Träger. Die Umsetzung wird mit einem landesweiten Dialog begleitet. 
Die Erfahrungen und Ergebnisse dieses Prozesses werden gesammelt und sollen schließlich 
in überarbeitete „Bildungsgrundsätze“ für beide Bereiche einmünden. Dabei werden – um ein 
Beispiel zu nennen – auch parallele Entwicklungen im Zusammenhang mit dem „Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über die Rechte der Menschen mit Behinderungen“ aufzugreifen sein, die 
sich auf die Erfordernisse des gemeinsamen Lebens und Lernens von Kindern mit und ohne Be-
hinderungen beziehen. 

Nun gilt es, diese „Grundsätze“ landesweit mit Leben zu füllen. Hierfür bitten wir um die tatkräf-
tige Unterstützung aller Beteiligten: der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Kindertageseinrichtungen, der Lehrerinnen und Lehrer, der Träger von Kindertageseinrichtungen, 
der Schulen und natürlich nicht zuletzt der Eltern.

Wir laden Sie herzlich dazu ein.

Armin Laschet	 Barbara Sommer
Minister für Generationen, Familie, Frauen 	 Ministerin für Schule und Weiterbildung, 
und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen	 des Landes Nordrhein-Westfalen



6

A: Bildung im Blick
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So leben Kinder heute – Ausgangslage und Rahmenbedingungen

Bildung ist eine wichtige Grundlage dafür, den Lebensalltag kompetent zu bewältigen und so die 
eigene Zukunft selbstbestimmt zu gestalten. Sie ist Voraussetzung für soziale Integration und ge-
sellschaftliche Teilhabe und legt den Grundstock für Eigenverantwortung und Solidarität. Bildung ist 
die Ressource, die für eine Gesellschaft der Zukunft gebraucht wird und die sicherstellen kann, dass 
Menschen mit Flexibilität und Heterogenität, mit Meinungsvielfalt und Mehrheitsentscheidungen, 
mit vielfältigen Religionen und Kulturen und mit immer neuen Herausforderungen umgehen können. 

Im Jahr 2009 besuchten in Nordrhein-Westfalen etwa 547.000 1 Kinder vom ersten Lebensjahr an 
bis zum Schuleintritt eine Tageseinrichtung für Kinder oder ein Familienzentrum und etwa 680.000 2 

Kinder eine Grundschule und weitere 40.000 eine Förderschule im Primarbereich. Ist der Besuch 
der Schule grundsätzlich akzeptiert, zeigt der enorme Anstieg der Zahl der Kinder in den Kinder-
tageseinrichtungen in den letzten Jahren, dass auch der Besuch der Tageseinrichtungen von Eltern 
immer mehr wertgeschätzt wird und für sie eine wichtige Bildungsfunktion eingenommen hat. Zwar 
ist die Familie als privater Ort von Bildung und Erziehung weiterhin unangefochten, doch findet heute 
die Förderung unserer Kinder in immer stärkerem Maße in öffentlicher Verantwortung statt. Eltern 
erwarten, dass in diesen Einrichtungen ihre Kinder bestmöglich gefördert werden.

In den letzten Jahren haben zahlreiche Impulse aus der Wissenschaft, der Praxis und der Politik 
auf die Bedeutung der frühkindlichen Bildung hingewiesen. Sie zielen vor allem auf die individuelle 
Bildungsbiografie, auf die Kontinuität im Bildungsverlauf, die Konsistenz von Bildungskonzeptionen 
und auf die Anschlussfähigkeit insbesondere zwischen dem Elementar- und dem Primarbereich. 
Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse in der Entwicklungspsychologie, der Neurowissenschaft und 
in den Erziehungswissenschaften haben ebenfalls zu einer Sensibilisierung für die Bedeutung der 
frühen Kindheit und zu deren Neubewertung geführt. In diesem Zusammenhang hat sich das Grund-
verständnis von Bildung erweitert. Es ist immer anerkannter, dass „Bildung mehr als Schule” ist und 
bereits in den frühesten Kinderjahren Bildungsprozesse stattfinden. Wie die Enquete-Kommission 
„Chancen für Kinder” des Landtags Nordrhein-Westfalen hervorgehoben hat, geht es hierbei vor al-
lem um das Bemühen, nicht die für Kinder geschaffenen Institutionen, sondern die Entwicklung der 
Kinder und die Bedingungen ihres Aufwachsens in den Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen.

Dieser Wandel im Bildungsverständnis und die Bedeutung der frühen Bildungsförderung sind daher 
auch bei der Gestaltung der Bildungsprozesse in den ersten zehn Lebensjahren zu beachten. Sie sol-
len in Hinblick auf Inhalt und Qualität der Bildungs- und Erziehungsleistungen von Kontinuität und 
Konsistenz geprägt sein. Hierfür sind eine durchgängig hohe Professionalität der Fach- und Lehr-
kräfte 3 und die partnerschaftliche Kooperation aller am Prozess beteiligten Akteure, insbesondere 
der Eltern unverzichtbar. Disparitäten im Bildungsverlauf der Kinder sollten vermieden und allen 
Kindern der gleiche Zugang zu Bildungschancen ermöglicht werden. 

1	 Kinder in Tageseinrichtungen am 1. März 2009 (Information und Technik Nordrhein Westfalen; Statistische Berichte: 
Kindertagesbetreuung in Nordrhein-Westfalen).

2	 Amtliche Schulstatistik für das Schuljahr 2009/2010 (Ministerium für Schule und Weiterbildung).
3	 Unter Fach- und Lehrkräften verstehen wir alle im Elementar- und Primarbereich tätigen Personen, die mit der Bildung, 

Erziehung und Betreuung der Kinder betraut sind.

Frühe Bildung 

hat an Bedeutung 

gewonnen

Das Kind steht im 

Mittelpunkt
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Ein ganzheitliches Bildungsverständnis setzt auch auf aktive Beteiligung der Kinder. Kinder werden 
so Akteure in der Gestaltung ihres Alltags in der sie betreuenden Einrichtung bzw. in der Schule. Sie 
sollten daher an der Planung und Gestaltung beteiligt werden. Wenn ihre eigenen Ideen und Vorstel-
lungen aufgenommen werden, erleben sie demokratisches Handeln.

Eine wesentliche Voraussetzung für eine systematische und auf Kontinuität setzende Bildungsför-
derung ist, dass sich Fach- und Lehrkräfte in Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und Förder-
schulen auf eine gemeinsame Verantwortung für die Bildungsförderung der Kinder besinnen und 
von einem gemeinsamen Bildungsverständnis ausgehen. Denn sie sind gleichermaßen gefordert 
dazu beizutragen, dass sich die Potenziale der Kinder gerade in diesen jungen Jahren herausbilden 
und weiterentwickeln können. Es geht vor allem darum, bei Kindern bereits in den ersten Lebens-
jahren die Motivation zum entdeckenden Lernen zu wecken, die Chancen und Möglichkeiten in den 
Kindertageseinrichtungen besser zu nutzen und die individuelle Förderung zur Basis des Lernens in 
der Schule zu machen. Zwischen den verschiedenen Institutionen und Akteuren soll eine kontinu-
ierliche Auseinandersetzung über die Bedeutung von Bildungsförderung und darüber, wie Kindern 
in ihren jeweiligen spezifischen Kontexten des Aufwachsens bestmögliche Chancen eröffnet werden 
können, angeregt werden.

Wenn im Folgenden von Bildung die Rede ist, so sind damit Prozesse der Aneignung von Welt und 
der Persönlichkeitsentfaltung gemeint, die in erster Linie vom Kind ausgehen und in der Interaktion 
in der Familie und mit anderen Kindern sowie durch gezielte Anregung und Herausforderung durch 
Fach- und Lehrkräfte unterstützt, begleitet und in der Weiterentwicklung angeregt werden.

Mit Lernen werden Prozesse der Aneignung bezeichnet, die sich auf bestimmte Wissensinhalte oder 
Kompetenzen beziehen und sowohl selbstgesteuert durch das Kind als auch angeregt von außen 
stattfinden können.

Das Kind und seine Art, sich die Welt zu erschließen, steht im Mittelpunkt des Bildungsverständ-
nisses. Zentrales Ziel aller Bildungsprozesse und insbesondere der institutionellen Bildungsbeglei-
tung ist gesellschaftliche Teilhabe. 

Die Grundsätze sollen dafür eine Basis bieten und der Grundorientierung für die pädagogische Ar-
beit in Kindertageseinrichtungen und in Schulen im Primarbereich dienen. Sie zielen auf Kontinuität 
im Bildungsverlauf der Kinder und setzen auf ein gemeinsames Bildungsverständnis beider Insti-
tutionen. Nach wie vor bietet die Bildungsvereinbarung aus 2003 „Fundament stärken und erfolg-
reich starten” eine wichtige Grundlage, die jedoch vor dem Hintergrund neuer Anforderungen an die 
kindliche Bildung weiterentwickelt wurde.

Die vorliegenden Bildungsgrundsätze können auch von der Kindertagespflege als Orientierung ge-
nutzt werden. Kindertagespflege leistet eine wichtige Arbeit und ist eine wertvolle Ergänzung der 
Betreuung in Kindertageseinrichtungen. Da sie jedoch nicht im Rahmen institutioneller Betreuung 
zu sehen ist, können die Grundsätze hier nicht den gleichen Verbindlichkeitscharakter haben.

Gemeinsames 

Bildungsverständ-

nis von Elementar- 

und Primarbereich
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Kinder haben ein Recht auf Bildung 

Das Recht des Kindes auf Bildung und der sich daraus ergebende Auftrag und das Ziel der Bildungs-
förderung sind für Kindertageseinrichtungen und Schulen im Primarbereich gesetzlich klar geregelt. 
Für die Kindertageseinrichtungen regelt das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) die Aufgaben 
und Ziele der Förderung von Kindern (§§ 22 bis 25). Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) konkretisiert 
als Ausführungsgesetz des Landes in § 13 vor allem den Bildungsauftrag der Einrichtungen: „Die 
Bildungs- und Erziehungsarbeit zielt darauf ab, das Kind (…) in seiner Entwicklung zu einer eigen-
ständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern, es zu Verantwortungsbereitschaft, 
Gemeinsinn und Toleranz zu befähigen, seine interkulturelle Kompetenz zu stärken, die Herausbil-
dung kultureller Fähigkeiten zu ermöglichen und die Aneignung von Wissen und Fertigkeiten in allen 
Entwicklungsbereichen zu unterstützen.“ 

Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes von 1989 ist Leitorientierung für die Gestaltung 
der Bildungsförderung in Nordrhein-Westfalen. Sie entspricht dem Grundgedanken des Art. 6 der 
Landesverfassung. Wertschätzung, Respekt und Achtung und ein daraus erwachsender gleichbe-
rechtigter Umgang ist Voraussetzung für ein soziales und demokratisches Miteinander. 

Zudem erfordert das „Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen” aus dem Jahr 2006, das seit 2009 auch in der Bundesrepublik Deutschland gilt, 
ein neues Denken beim gemeinsamen Leben und Lernen von Kindern mit und ohne Behinderungen. 

Die Schule hat nach § 2 SchulG einen Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen. Der besondere 
Auftrag der Grundschule ist in § 11 Abs. 1 SchulG festgelegt. Dort heißt es: Die Grundschule „ver-
mittelt ihren Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, 
führt hin zu systematischen Formen des Lernens und legt damit die Grundlage für die weitere Schul-
laufbahn”. Die Vorgaben der Kultusministerkonferenz wurden in Form der Bildungsstandards für die 
Fächer Deutsch und Mathematik für die Grundschule (2004) umgesetzt und finden ihre fachliche 
Grundlegung in den neuen Richtlinien und Lehrplänen für die Grundschule (2008).

Doch gibt es zwischen Kindertageseinrichtungen und Schulen im Primarbereich einen wesentlichen 
Unterschied, der auch die Gestaltung der Bildungsprozesse beeinflusst: 

	 Der Besuch der Tageseinrichtung ist freiwillig. Die Trägerlandschaft ist unterschiedlich und nach 
den Prinzipien der Pluralität, der jeweiligen Werteorientierung und der Autonomie organisiert.  
Eltern haben Wahlfreiheit und es gilt das Prinzip der Subsidiarität (Vorrang Freier Träger).

	 Der Besuch der Schule ist für alle Kinder verpflichtend (§§ 34 ff. SchulG). Die Grundschulen und 
Förderschulen nehmen einen staatlichen Bildungsauftrag wahr. In der Regel sind dies öffentliche 
Schulen; Ersatzschulen sind nur im Ausnahmefall, z.B. bei einem besonderen pädagogischen In-
teresse, zugelassen. Als Leitidee ist das Recht auf individuelle Förderung aller Schülerinnen und 
Schüler seit 2006 in § 1 Schulgesetz gesetzlich verankert. 

Persönlichkeit 

stärken

Grundlegende 

Kompetenzen ver-

mitteln
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Vor dem Hintergrund dieser gesetzlichen Rahmenbedingungen können keine einheitlichen Richtli-
nien und Curricula für beide Institutionen vorgegeben werden. Dies gilt auch für die Offene Ganz-
tagsschule im Primarbereich, in der unterschiedliche professionelle Sichtweisen und verschiedene 
strukturelle Bedingungen „unter einem Dach“ zusammentreffen. Ungeachtet dessen haben beide 
Bildungsinstitutionen ein gemeinsames Ziel und den Auftrag, alle Kinder optimal zu fördern, eine 
Verständigung über die Anschlussfähigkeit von Bildungsprozessen zu erzielen sowie die Eltern mit 
einzubeziehen.

Neue Anforderungen durch gesellschaftlichen Wandel

Unsere Gesellschaft verändert sich stetig. Der Wandel betrifft alle Lebensbereiche, z.B. die Wirt-
schafts- und Arbeitswelt, das soziale Umfeld, den kulturellen Bereich, die technische Entwicklung, 
den Einfluss der Medien, auch die Familie und die Geschlechterrollen. Der deutliche Rückgang der 
Kinder- und Schülerzahlen, die gleichzeitige Zunahme von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte 
und das Aufwachsen mit einer zunehmend größeren Zahl älterer Menschen in der Gesellschaft brin-
gen Veränderungen mit sich. Hinzu kommen veränderte Familienstrukturen mit einer wachsenden 
Anzahl von Alleinerziehenden und „Patchwork-Familien”.

Kinder von heute wachsen in einer Welt auf, die es mehr denn je erfordert, nicht bei dem einmal Er-
lernten und Erfahrenen stehen zu bleiben. Insbesondere soziale und kulturelle Kompetenzen spielen 
eine immer wichtigere Rolle in der Entwicklung der Persönlichkeit. Die Familie hat eine zentrale Rolle 
für das Aufwachsen von Kindern. Eltern prägen das Lebensumfeld und die Entwicklung ihrer Kinder 
maßgeblich. Sie tragen die Verantwortung für ihr Wohlergehen. Nahezu allen Eltern ist heute die Be-
deutung von Bildung für den weiteren Lebensweg präsent. Bildungsniveau, Erwerbsbeteiligung und 
Familienform stehen dabei in engem Zusammenhang.

Die meisten Familien bieten ihren Kindern mit großem Engagement einen Rahmen, in dem die Rech-
te auf Bildung und Erziehung, gesundheitliche Für- und Vorsorge und Schutz vor Gewalt gewahrt 
sind, so dass die Kinder unbeschwert aufwachsen können. Ein offenes, an der Lebenswelt der Kinder 
interessiertes und orientiertes Erziehungsverhalten, bei dem gleichwohl auch Regeln aufgestellt 
werden und gelten, prägt den Erziehungsalltag. Besondere Belastungssituationen führen aber auch 
dazu, dass manche Familien mit den Anforderungen der Erziehung überfordert sind, Kinder in ihrem 
Schutz und Wohl vernachlässigt werden und Unterstützung erforderlich ist. 

Wirtschaftliche Verunsicherung und Probleme sind auch Bestandteil des Alltags von Familien. Die 
Folgen wiegen schwer. In Armut aufzuwachsen heißt für viele Kinder, dass sie nicht an den Ent-
wicklungschancen teilhaben können und häufig keine angemessene Förderung erhalten. Dadurch 
werden Gefühle der Überforderung und Verunsicherung hervorgerufen. Bei manchen Kindern mit 
Zuwanderungsgeschichte bergen zudem unzureichende Integrationsmöglichkeiten und -anstren-
gungen die Gefahr von Ausgrenzung und Benachteiligung.

Kindheit hat 

sich verändert

Familie als erster 

Bildungsort
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Die gesellschaftlichen Veränderungen eröffnen für Kinder aber auch vielfältige neue Chancen. Die 
wachsende kulturelle Vielfalt in Deutschland erweitert die Erfahrungs- und Aneignungsmöglich-
keiten für Kinder. Tradierte Vorstellungen von „typisch weiblich“ und „typisch männlich“ verändern 
sich zunehmend hin zu einer größeren Bandbreite von beiden Geschlechtern akzeptierter Ver-
haltensmuster. Neue Medien beeinflussen den Lebensalltag von Kindern in immer stärkerem Maße. 
Dies gilt für die Bereiche der Interaktion, der Freizeitgestaltung sowie der Wissensaneignung und 
Bildung. Fernsehen, Computerspiele, Internet und Handys haben mittlerweile eine nicht zu über-
sehende Erziehungs- und Bildungsrelevanz.

Neue Rahmenbedingungen in Nordrhein-Westfalen

Die konzeptionellen Veränderungen der letzten Jahre in Nordrhein-Westfalen zielen darauf ab, die 
Bildungs- und Erziehungsqualität in der Kindertagesbetreuung und in Schulen im Primarbereich zu 
stärken sowie deren Zusammenarbeit zu intensivieren. Diese Veränderungen dienen insbesondere 
der fachlichen Weiterentwicklung der Bildungsförderung bis zum Übergang in die weiterführenden 
Schulen.

Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Am 1. August 2008 ist das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in Kraft getreten. Das KiBiz stärkt und 
präzisiert den Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtungen und entspricht den heutigen Anforde-
rungen an die frühkindliche Bildung und Erziehung von Kindern. Es stellt die individuelle Förderung 
der Kinder in den Mittelpunkt. Daher ist im Gesetz die Formulierung einer pädagogischen Konzep-
tion durch die Kindertageseinrichtung ebenso vorgeschrieben wie die verbindliche Beobachtung 
und Dokumentation des Bildungsprozesses sowie die kontinuierliche Förderung der Sprachentwick-
lung und, erstmalig gesetzlich verankert, die zusätzliche Sprachförderung. 

Familienzentren

Familienzentren erweitern die Bildungsförderung und beziehen vor allem Eltern stärker ein. Durch 
die Bündelung von Bildung, Beratung und Betreuung wird eine umfassende Familienförderung 
gewährleistet, die Eltern und Kindern passgenaue Unterstützung im Stadtteil anbietet. Die Vernet-
zung der unterschiedlichen Angebote in den Familienzentren ermöglicht es, den Bildungsauftrag 
intensiver zu gestalten. Familienzentren wenden sich an alle Eltern und Kinder in ihrem Umfeld. Die 
Integration von Familien mit Zuwanderungsgeschichte gehört zu ihren besonderen Aufgaben.

Ein wichtiger Kooperationspartner der Familienzentren ist die Familienbildung, die auch außerhalb 
der Familienzentren eine wichtige Säule in der Bildungspartnerschaft ist. Sie leistet mit ihrem Pro-
gramm einen wichtigen Beitrag zum Gelingen einer Bildungsbiografie im Sinne einer systematischen 
Betrachtung von Erziehung und Bildung. 

Familienzentren 

stärken Eltern und 

Kinder
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Förderung von Kindern unter drei Jahren

Die veränderten Bedürfnislagen von Eltern und Familien und insbesondere ihr Wunsch nach Verein-
barkeit von Familie und Beruf führen dazu, dass Eltern immer früher eine Betreuungsmöglichkeit 
für ihre Kinder wünschen. Ziel des Landes Nordrhein-Westfalen ist, bis zum Jahr 2013 ein bedarfs-
gerechtes Betreuungsangebot zu schaffen und damit den Rechtsanspruch auf Förderung in einer 
Kindertageseinrichtung oder in der Tagespflege für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres 
zu realisieren. Dies führt zu einer erheblichen Dynamik im Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder 
unter drei Jahren. 

Mit der zunehmenden Aufnahme von Kindern unter drei Jahren stellen sich die Kindertageseinrich-
tungen besonderen Herausforderungen in der Bildung, Erziehung und Betreuung. Die Berücksichti-
gung der Bedürfnisse der Kleinstkinder, die intensive Zusammenarbeit mit den Eltern und die Ent-
wicklung von Bildungsangeboten für diese Altersstufe führen zu Veränderungen der pädagogischen 
Arbeit und somit auch der Konzeptionen der Tageseinrichtungen.

Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung

Eine gut entwickelte Sprachkompetenz ist der Schlüssel für erfolgreiche Bildungs- und Lernpro-
zesse – im vorschulischen wie im schulischen Bereich. Die grundständige Förderung der sprach-
lichen Entwicklung aller Kinder ist für die Tageseinrichtung seit langem eine wichtige Aufgabe, die 
ihre gesetzliche Grundlage im SGB VIII hat.

Damit Kinder sich bestmöglich entwickeln können, muss – im Interesse der Kinder – der Bedarf 
für eine zusätzliche Sprachförderung möglichst früh erkannt werden und die Förderung entspre-
chend früh beginnen. Das Hauptaugenmerk der Sprachförderung liegt auf dem Erreichen einer al-
tersgemäßen Sprachentwicklung und hinreichender Kenntnisse in der deutschen Sprache. Dies ist 
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Bildungsbiografie in Schule, Beruf und Gesellschaft.

Grundlage einer Förderung ist immer die zielgerichtete und differenzierte Feststellung des kind- 
lichen Sprachstandes. Damit alle Kinder, die bei ihrer Sprachentwicklung zusätzliche Unterstützung 
benötigen, diese auch rechtzeitig erhalten, ist die Teilnahme an der Sprachstandsfeststellung zwei 
Jahre vor der Einschulung sowie eine sich daraus ergebende Teilnahme an einer Fördermaßnahme 
verpflichtend. Aus rechtlichen Gründen kann dies nur im Vorgriff auf die Schulpflicht erreicht werden, 
so dass diese Aufgabe (§ 36 Abs. 2 Schulgesetz) auf die staatlichen Schulämter und damit auf die 
Lehrkräfte in Kooperation mit den Fachkräften der Kindertageseinrichtungen übertragen wurde. Un-
ter anderem bieten Familienzentren Sprachfördermaßnahmen für Kinder im Vorschulalter, die keine 
Kindertageseinrichtung besuchen, an.

Sprache ist der 
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Schuleingangsphase

Nordrhein-Westfalen hat das Einschulungsalter schrittweise gesenkt, um die besonders ausgepräg-
ten Lernfähigkeiten der frühen Kindheit als Chance für schulische Bildungsprozesse zu nutzen. In der 
Konsequenz bedeutet das eine hohe Verantwortung für die Grundschule, sich auf die unterschied-
lichen Voraussetzungen der Kinder einzustellen und individuelle Bildungsangebote bereitzustellen. 

Der Start in die Grundschule soll durch die Schuleingangsphase erfolgreicher gestaltet werden. Das 
Konzept knüpft an bewährte Formen der Grundschularbeit an, die die natürliche Lernbegeisterung 
von Kindern aufgreifen, stützen und nachhaltig begleiten, wobei personale, soziale und fachliche 
Bildung als Bestandteile eines umfassenden Bildungsbegriffs aufgefasst werden. Die Schulein-
gangsphase fasst die Klassen 1 und 2 zusammen. Sie ist so gestaltet, dass Kinder ihren individuel-
len Begabungen und ihrem Entwicklungsstand entsprechend gefördert werden. Der Besuch der 
Schuleingangsphase dauert in der Regel zwei Jahre. Sie kann auch in einem Jahr oder in drei Jahren 
durchlaufen werden. Über die individuelle Lernzeit wird während der Eingangsphase entschieden. 
Es werden also alle schulpflichtigen Kinder eines Jahrgangs, mit Ausnahme eines geringen Anteils 
an Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen, in die Grundschule aufgenommen und 
entsprechend ihrer Entwicklung gefördert. Dabei wird die „Schulfähigkeit“ vor allem als eine Ent-
wicklungsaufgabe von Schule gesehen. Diese besondere Konzeption ermöglicht Kindern mit güns-
tigen Lernvoraussetzungen und / oder besonderen Begabungen ein schnelleres Lerntempo und 
Kindern mit Lern- und Entwicklungsverzögerungen eine längere Lernzeit.

Die Organisation der Schuleingangsphase kann jahrgangsübergreifend oder jahrgangsbezogen sein. 
Die Schule kann auch für die Klassen 3 und 4 ein besonderes pädagogisches Konzept entwickeln und 
diese Klassen mit der Schuleingangsphase verbinden. Hierüber entscheidet die Schulkonferenz für 
die Dauer von mindestens vier Jahren. 

Individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler

Das Recht auf individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler ist als Leitidee im Schulgesetz 
verankert. Schülerinnen und Schüler bringen in Bezug auf Lernentwicklung sowie Arbeits- und So-
zialverhalten unterschiedliche Voraussetzungen mit. Das hat Konsequenzen für die Gestaltung des 
Unterrichts und die Umsetzung des Aspekts einer individuellen Förderung der einzelnen Schülerin-
nen und Schüler. Für die Schule als System und für Lehrerinnen und Lehrer ist dies eine zentrale Her-
ausforderung. Individuelle Förderung bedeutet, auch den Schülerinnen und Schülern mit Lern- und 
Entwicklungsverzögerungen und Beeinträchtigungen und den besonders begabten Schülerinnen 
und Schülern gerecht zu werden. Das schulische Förderkonzept ermöglicht – je nach Entscheidung 
der einzelnen Grundschule – Maßnahmen der inneren und der äußeren Differenzierung sowie zusätz- 
liche Fördermaßnahmen. Das Lernstudio ist hierbei eine Möglichkeit der äußeren Differenzierung, 
für die sich eine Grundschule entscheiden kann, wenn sie für sinnvoll und notwendig gehalten wird. 
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Neue Lehrpläne für die Grundschule

Die Kultusministerkonferenz hat in den letzten Jahren einen besonderen Schwerpunkt ihrer Arbeit 
auf die Entwicklung und Einführung von bundesweit geltenden Bildungsstandards gelegt. Im Okto-
ber 2004 wurden Bildungsstandards für den Primarbereich in den Fächern Mathematik und Deutsch 
beschlossen. Die Länder haben sich verpflichtet, im Rahmen der Curriculumentwicklung die Stan-
dards einzuführen und anzuwenden. Aufgrund dieser Vorgabe sind die Richtlinien und Lehrpläne für 
die Grundschule in Nordrhein-Westfalen zum 1. August 2008 überarbeitet worden. 

Kernstück der neuen Lehrpläne sind nicht mehr aufgelistete Themen und Inhalte, sondern Fähig-
keiten und Kompetenzen, die Kinder in einzelnen Fächern im Laufe der Zeit erwerben sollen. Im 
Sinne tragfähiger Grundlagen stellen die Kompetenzerwartungen verbindliche Anforderungen dar, 
schreiben aber keine Vermittlungswege vor, lassen daher pädagogischen Gestaltungsspielraum zum 
Beispiel für fächerübergreifendes, projektorientiertes Lernen. 

Die Lehrpläne stellen die zentralen Bereiche des jeweiligen Faches mit den verbindlichen Aufgaben-
schwerpunkten vor und beschreiben Kompetenzerwartungen, die bis zum Ende der Schuleingangs-
phase und bis zum Ende der Klasse 4 erreicht werden sollen, und weisen dort, wo es möglich ist, 
eine Progression aus. Mit den Kompetenzerwartungen wird verbindlich festgelegt, was Schülerinnen 
und Schüler können sollen und über welche Kompetenzen sie verfügen müssen. Bei bestimmten 
Behinderungsformen bzw. sonderpädagogischem Förderbedarf werden Vorgaben zugrunde gelegt, 
die sich am individuellen Lern- und Leistungsvermögen der Kinder orientieren (z.B. Bildungsgang im 
Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung”).

Die individuelle Gestaltung des Unterrichts mit der Ausrichtung auf das eigenständige Lernen des 
Kindes obliegt der einzelnen Schule und den Lehrerinnen und Lehrern. Damit ist die Kompetenz-
orientierung des Lernens die zentrale Idee der neuen Lehrpläne für die Grundschule in Nordrhein-
Westfalen. Kompetenzorientierter Unterricht in der Grundschule setzt sich zum Ziel, Kinder von 
Beginn ihres schulischen Lernens zu Selbst- und Mitbestimmung zu erziehen. Damit lernen sie, ge-
sellschaftliches Leben mit zu gestalten und mit zu verantworten. 

Ganztagsschulen

Viele Eltern fragen für ihre Kinder einen Ganztagsplatz nach. Ganztagsplätze eröffnen durch ihr 
umfassendes und flexibles Zeitkonzept neue Möglichkeiten zur Bildungsförderung und tragen zur 
besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei. Insbesondere die Offene Ganztagsschule im Pri-
marbereich ist inzwischen flächendeckend eingerichtet. Sie ist an die Stelle der Horte getreten und 
erreicht Kinder aller sozialer Schichten. Schule hat so die Chance, gemeinsam mit den Trägern der 
Angebote, unterrichtsbezogenes und außerunterrichtliches Lernen stärker aufeinander zu beziehen 
und die individuelle Bildungsförderung auf die einzelnen Kinder zuzuschneiden. 

Lernen kompetenz-
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Grundlage der Bildungsförderung in der Offenen Ganztagsschule sind veränderte Leitbilder der  
Lernkultur. Das bedeutet, dass Schule sich zu einem Lern- und Lebensort entwickelt, an dem sich 
die Schülerinnen und Schüler auch außerhalb des Unterrichts gerne aufhalten und Eltern ihre 
Kinder gut aufgehoben wissen. In einer solchen Schule ergänzen und erweitern Ganztagsangebote 
die Förder- und Bildungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen, so dass diese ihre Potentiale 
besser entfalten können. Neben einer zusätzlichen Förderung in schulischen Themen oder Fächern 
können sie bisher für sie nicht zugängliche Bildungsangebote wahrnehmen, insbesondere aus Ju-
gendhilfe, Kultur und Sport.

Kinder können in den offenen Ganztagsschulen ihre Stärken weiter entwickeln, ihre kreativen Fähig-
keiten ausbauen und ihren vielfältigen Interessen nachgehen. In oftmals jahrgangsübergreifenden 
Gruppen eröffnen sich ihnen intensive Fördermöglichkeiten sowie die Chance zum Beispiel zusätz-
lich Sport zu treiben, ihre Umwelt zu erfahren oder Theater zu spielen. Die Kinder erweitern dabei 
ihre Sprach- und Kommunikationsmöglichkeiten, gestalten Gemeinschaft selbst und leben bzw. er-
leben Partizipation. 

In der Offenen Ganztagsschule werden Eltern stärker einbezogen und bringen ihre Erwartungen an 
die Förderung ihrer Kinder ein. Dieses Zusammenspiel zwischen Kindern, Eltern, Schule und außer-
schulischem Träger bietet neue Chancen. Gerade weil in der Offenen Ganztagsschule die Fach- und 
Lehrkräfte der Schule und der Kinder- und Jugendhilfe, der Kultur und des Sports an einem Ort 
zusammenwirken, können Bildungsprozesse intensiv und umfassend gestaltet werden. 

Ein gemeinsames Bild vom Kind und ein ganzheitliches Bildungsverständnis ermöglicht für Schule 
und ausserschulische Träger ein Abstimmen der Angebote an Kinder und ein pädagogisches Kon-
zept, das zwar die Unterschiedlichkeit des Auftrags und der pädagogischen Grundsätze berücksich-
tigt, dennoch aber neue Wege der gemeinsamen Bildungsförderung eröffnet. 

Offene Ganztagsschulen bieten auch eine gute Voraussetzung, den Übergang vom Kindergarten in 
die Schule für das Kind zu erleichtern. Vor allem diejenigen Kinder, denen der Übergang besondere 
Anstrengungen abverlangt, können gezielter angesprochen und einbezogen werden. Hierfür ist ein 
enger Kontakt zwischen den Fach- und Lehrkräften erforderlich, um sich über die jeweiligen Förder-
möglichkeiten zu verständigen und auszutauschen.
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